
Lambert Wiesing 

Das Mich 

der Wahrnehmung 

Eine Autopsie 



I94 Das Mich der Wahrnehmung 

jeden Wahrnehmenden - und zwar ein Schicksal, welches kei
neswegs jeder immer zu schatzen weiK Zumindest la:ist sich ein 
regelrechtes Streben nach Partizipationspausen beobachten. 

4. Die Partizipationspause
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Die Partizipationspause 

zu beginnen. Doch im Gegensatz zu einer Pause wird bei ei
ner Unterbrechung die Phase des Nicht-Seins nicht als ein Teil 
des ausgesetzten Vorgangs verstanden oder empfunden. Man 
denke an den Schulunterricht: Wahrend der Schulzeit gibt es 
Pause11; sobald aber ein Schüler nach dem Unterricht nach 
Hause geht, unterbricht er dén Unterricht bis zum erneuten 
Beginn am nachsten Morgen. Die Nachmittage und insbeson
dere die Ferien sind keine Pausen, weil sie nicht als integra
ler Bestandteil des Schulunterrichts gelten. Wer hingegen eine 
Pause macht, für den ist diese Phase weiterhin der Teil eines 
grofseren Vorgangs; wahrend einer Pause verbleibt man noch 
in dem Prozefs, von dem man eine Pause macht. Genau diese 
Eigenschaft von Pausen, eben nur eine Sondersituation inner
halb eines weiterlaufenden Prozesses zu sein, erklart, warum 
es ausschliefslich aufgrund von Planungen und Entscheidun
gen zu Pausen kommen kann. Es gibt keine zufalligen Pausen. 
Wer eine Pause macht, mufs überzeugt sein, dafs er auch in der 
Pause sein� derzeitige Tatigkeit fortsetzt. Gerat man auf einer 
Autofahrt in einen Stau, so wird man diese Unterbrechung aus 
diesem Grund nicht als Pause ansehen, denn man meint eben 
nicht - jedenfalls in der Regel -, dafs der Stau ein integraler 
Bestandteil der Autofahrt ist. 

Schon der Umstand, dafs man gegen den eigenen Willep_ ein
schlafen kann, spricht dagegen, dafs das Schlafen eine Form 
des Pausierens ist. Doch das letztlich entscheidende Argument 
lautet: Mit dem Einschlafen endet der Zustand der Wahrneh
mung derart, dafs der Schlafende sich nicht mehr in der Si
tuation be:findet, weiterhin ein Wahrnehmender zu sein. Wer 
wahrnimmt, kann sich nicht gleichzeitig selbst für einen Schla
fenden halten. Die Art der Befreiung von den Zumutungen 
der Wahrnehmung ist fur den Schlafenden wie das Haben von 
Partizipationsferien: Man verlafst im Schlaf fur eine gewisse 
Zeit den Zustand des Wahrnehmens. Das heifst, der Zustand 
der Wahrnehmung wird unterbrochen und nicht in entlasteter 
Form fortgesetzt-doch das evoziert geradezu die Fragen: Geht 
denn auch letzteres? Kann sich der Zustand der Wahrnehmung 
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so verandern, dafs ein Wahrnehmender eine regelrechte Parti
zipationspause einlegt? Gibt es die Moglichkeit, im Zustand 
der Wahrnehmung kurzfristig von der weltlichen Partizipa
tionspflicht entlastet zu sein? Es dürfte deutlich sein, welche 
Anforderungen ein solcher Ausnahmezustand der Wahrneh
mung erfüllen mufs: Der Wahrnehmende darf weder einschla
fen noch ohnmachtig werden; er mufs im Zustand der Wahr
nehmung verbleiben, wie auch ein Schüler wahrend der Pause 
in der Schule verbleibt. Das Pausieren mufs sich allein dadurch 
bemerkbar machen, dafs ihm als Wahrnehmender nicht das 
widerfahrt, was ihm seine Wahrnehmung ansonsten zumutet: 
die leibliche Teilnahme am wahrgenommenen Geschehen. 

So abstrakt die Anforderungen an eine Partizipationspause 
auch klingen mogen, so einfach und alltaglich ist ihre Um
setzung: Es genügt der Blick auf ein Bild! Die Wahrnehmung 
von Bildern ermoglicht ihrem Subjekt, sich durch die eigene 
Wahrnehmung in einen Zustand der Partizipationspause ver
setzen zu lassen. Zumindest scheint es einen Versuch wert zu 
sein, auch die Wahrnehmung des Bildes von ihren spezi:fischen 
Folgen für den Wahrnehmenden her zu denken. Denn wenn 
sich das Bild als ein einzigartiges Mittel beschreiben liefse, wel
ches dem Menschen erlaubt, etwas zu sehen, ohne automatisch 
durch das Sehen zu einem leiblichen Teil des Gesehenen zu wer
den, dann würde dies bedeuten, dafs die Bildbetrachtung ein 
oft gesuchter und regelrecht verwe�dbarer Ausnahmezustand 
der Wahrnehmung ist: Die Wahrnehmung von Bildern ist eine 
Wahrnehmung sui generis. Was jedem Subjekt einer Wahrneh
mung unvermeidlich widerfahrt, bleibt dem Betrachter eines 
Bildes erspart: die Partizipation am Wahrgenommenen. Die
se Differenz der Bildwalhnehmung gegenüber der normalen 
Objektwahrnehmung gilt es genauer herauszuarbeiten und zu 
beschreiben. 
































